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Die Teilnahme der Schweiz an der EASA erfolgt per 1. Dezember 2006 

Sehr geehrter Herr Blumer 

Wir möchten Sie mit vorliegendem Schreiben über die neueste Entwicklung im Zusammenhang mit 
der Teilnahme der Schweiz an der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) informieren. 

Bereits Ende 2005 hat die schweizerische Bundesversammlung der Teilnahme der Schweiz an der 
EASA zugestimmt. Mitte September 2006 hat nun auch der Ministerrat der EU sein Plazet für die In- 
tegration der Schweiz in die EASA gegeben. Mit der am 27. Oktober 2006 erfolgten Unterzeichnung 
der entsprechenden Vereinbarung durch die Schweiz und die EU ist diese Integration nun formell 
bestätigt worden und wird am 1. Dezember 2006 wirksam. 

Gleichzeitig mit der Teilnahme an der EASA per 1. Dezember 2006 werden verschiedene von der EG 
verabschiedete Rechtserlasse in der Schweiz direkt anwendbar. Es handelt sich dabei vorab um die 
Verordnung (EG) 159212002, welche die rechtliche Grundlage für die Errichtung der EASA darstellt. 
Aber auch die Durchführungsvorschriften der EG über die Lufttüchtigkeit (Verordnung EG 170212003) 
sowie über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (Verordnung EG 204212003) werden in der 
Schweiz ab dem 1. Dezember zu geltendem Recht. Dasselbe gilt nicht zuletzt auch für die Gebühren- 
verordnung der EASA (Verordnung EG 48812005). 

Das BAZL hat bereits im Rahmen früherer EASA-Newsletter über diese Verordnungen und spezifi- 
sche diesbezügliche Fragestellungen informiert. Sämtliche EASA-Newsletter können auf der BAZL- 
Website (www.aviation.admin.ch) eingesehen werden. Wir möchten bei Ihnen anregen, von diesem 
Anaebot Gebrauch zu machen. 
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